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In die Schweizer Landwirtschaft 

fliessen jährlich rund 7 Milliarden 

Franken an direkten und indirek-

ten Subventionen. Damit werden, 

gestützt auf die Bundesverfas-

sung, das Landwirtschaftsgesetz 

und weitere Grundlagen, zahlrei-

che Ziele verfolgt, darunter eine 

sichere Versorgung der Bevölke-

rung, die Erhaltung der natürli-

chen Lebensgrundlagen und die 

Pflege der Kulturlandschaft. Das 

Landwirtschaftsgesetz und die 

Verordnung über die Beurteilung 

der Nachhaltigkeit in der Land-

wirtschaft beauftragen das Bun-

desamt für Landwirtschaft (BLW), 

mit Indikatoren regelmässig die 

ökonomische, ökologische und 

soziale Lage der Landwirtschaft 

sowie die von der Landwirtschaft 

erbrachten gemeinwirtschaftli-

chen Leistungen aufzuzeigen.

Die bisher verwendeten Indi-

katoren haben für weite Bereiche 

der Agrarpolitik die Zielerreichung 

entweder gar nicht gemessen 

oder nur anhand von Zielgrös-

sen, die keinen engen Bezug zu 

den gesetzlichen Zielen aufwei-

sen. Eine Übersicht darüber, wel-

che der wichtigsten gesetzlichen 

Ziele erreicht und welche verfehlt 

werden, lässt sich heute deshalb 

kaum gewinnen. Dies behindert 

einen zielorientierten Einsatz der 

Mittel und überhaupt eine klar 

auf die gesetzlichen Ziele aus-

gerichtete Agrarpolitik. Eine Trä-

gerschaft von Organisationen 

hat sich deshalb für die Entwick-

lung und Herausgabe von aussa-

gekräftigen und leicht interpre-

tierbaren Indikatoren mit engem 

Bezug zu den verfassungsmässi-

gen und gesetzlichen Zielen ent-

schlossen, an denen die Agrarpo-

litik in den kommenden Jahren zu 

messen ist. 

Ein erstes Resultat von 21 In-

dikatoren, basierend auf umfang-

reichen Recherchen und Inputs 

von vielen Experten, wird im vor-

liegenden Bericht präsentiert. Der 

Bedarf für neue Indikatoren wird 

ausführlich begründet, die ausge-

wählten Indikatoren werden er-

läutert, ihre aktuellen Werte dar-

gestellt und Etappenziele für das 

Jahr 2025 formuliert. Die gewähl-

ten Zielwerte beruhen dabei ana-

log zu den bestehenden „Um-

weltzielen Landwirtschaft” so-

weit als möglich auf gesetzlichen 

Grundlagen. Schliesslich wird ein 

Ausblick auf die Verwendung 

und Weiterentwicklung der Indi-

katoren gegeben.

Aktuell werden von den 21 

hier definierten Zielen der Ag-

rarpolitik 19 verfehlt, viele davon 

deutlich. Weniger als ein Vier-

tel der eingesetzten 7 Milliarden 

Franken fördert gezielt gemein-

wirtschaftliche Leistungen. Der 

Rest ist damit entgegen dem Ver-

fassungsauftrag eine versteckte 

Einkommensstützung. Doch die-

Zusammenfassung

Indikatoren für die Beurteilung
der Schweizer Agrarpolitik

se kommt nur zu einem Bruch-

teil denjenigen Betrieben mit 

besonders tiefen Einkommen 

zugute. Bereits erreicht oder so-

gar übererfüllt werden das Ein-

kommensziel gemäss Landwirt-

schaftsgesetz und das Ziel Ver-

sorgungspotenzial in Krisen. Dies 

sind gleichzeitig die Ziele, für die 

heute besonders umfangreiche 

Mittel fliessen – in Form von Di-

rektzahlungen für Versorgungssi-

cherheit und weiterer, nicht klar 

an gemeinwirtschaftliche Leis-

tungen gebundener Einkom-

mensstützung. Die Indikatoren 

geben damit nicht nur eine Über-

sicht über den Grad der Zielerrei-

chung. Sie zeigen auch den Zu-

sammenhang zwischen dem we-

nig gezielten Einsatz der Gelder 

und den Defiziten der Zielerrei-

chung auf. 

Die beteiligten Organisatio-

nen beabsichtigen, die Wirkung 

der Schweizer Agrarpolitik mit 

den vorliegenden Indikatoren 

regelmässig zu evaluieren, Fort-

schritte in der Zielerreichung zu 

dokumentieren und die Indika-

toren wo nötig gemeinsam wei-

terzuentwickeln. Die politischen 

Entscheidungsträger, Medien-

schaffende und weitere interes-

sierte Kreise sollen damit eine 

breite, verständliche und aktuel-

le Übersicht über den Stand der 

Zielerreichung der Agrarpolitik 

erhalten.
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Abbildung 1
Die 21 Indikatoren und ihre Abweichungen von den Zielwerten.  
Ein Wert von Null bedeutet, dass das Ziel erreicht wird.
Genaue Definitionen, Datenquellen und Stand der Daten siehe Anhang

Indikator (zu tief) Abweichung vom Zielwert in Prozent (zu hoch)

1 Anteil der Stützung, die an gemeinwirtschaftliche Leistungen  
(wie Landschaftspflege) gebunden ist

2 Preise relativ zu Ausland (Produzentenpreise Schweiz zu Ausland) 

3 Wertschöpfung der Landwirtschaft (mit Berücksichtigung  
von gemeinwirtschaftlichen Leistungen und Preisverzerrungen)

4 Anteil der Einkommensstützung, die gezielt an Betriebe  
mit tiefen Arbeitsverdiensten geht

5 Landwirtschaftliche Lagen, in denen Einkommen erreichbar sind,  
die mit denjenigen der übrigen Bevölkerung vergleichbar sind

6 Anteil der Bevölkerung, der in einer mittelschweren Importkrise  
ausgewogen ernährt werden kann

7 Bodenverbrauch für landwirtschaftliche Gebäude  
und ihren Umschwung

8 Nitrat: Anteil Grundwassermessstellen im Ackerbaugebiet,  
bei welchen die Anforderungen eingehalten werden

9 Pestizide: Anteil Grundwassermessstellen im Ackerbaugebiet,  
bei welchen die Anforderungen eingehalten werden

10 Ammoniakemissionen der Landwirtschaft 

11 Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft 

12 Bodenanteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche, auf der  
die Richtwerte der Bodenschutzverordnung eingehalten werden

13 Stickstoffeintrag aus der Landwirtschaft in Gewässer 

14 Pestizide und Schwermetalle: Fliessgewässer,  
in denen die Qualitätskriterien eingehalten werden

15 Biodiversitätsförderflächen (BFF): Anteil der Regionen,  
in denen die Ziele für BFF mit Qualität erreicht werden

16 Brutvogelbestände im Kulturland (Ziel- und Leitarten) 

17 Flächenanteil der naturnahen Ökosysteme, auf denen  
der Stickstoffeintrag aus der Luft unter dem kritischen Wert liegt

18 Zunahme der Waldfläche 

19 Index für Landschaftsqualität 

20 Beteiligung am Tierwohlstandard RAUS bei derjenigen  
Tierkategorie, welche die tiefste Beteiligung aufweist

21 Kontrollen der Tierwohlstandards BTS und RAUS:  
Anteil Betriebe ohne Beanstandung

 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

(Ziel erreicht)

(Ziel erreicht)
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(224)
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L’agriculture suisse bénéficie 

du versement annuel d’environ 

7 milliards de francs en subven-

tions directes et indirectes. Elles 

permettent, en se fondant sur la 

Constitution fédérale, la loi sur 

l’agriculture et d’autres bases lé-

gales, de poursuivre de nom-

breux objectifs, parmi lesquels 

figurent l’approvisionnement de 

la population, la sauvegarde des 

bases de vie naturelles et l’entre-

tien du paysage rural. La loi sur 

l’agriculture et l’ordonnance sur 

l’évaluation de la durabilité de 

l’agriculture chargent l’Office fé-

déral de l’agriculture (OFAG) de 

mettre en évidence à intervalle 

régulier, et à l’aide d’indicateurs, 

la situation économique, écolo-

gique et sociale de l’agriculture 

ainsi que les prestations d’intérêt 

général fournies par l’agriculture.

Les indicateurs utilisés jusqu’à 

présent n’ont pas du tout mesu-

ré la réalisation des objectifs de 

vastes secteurs de la politique 

agricole, ou alors sur la base de 

données n’ayant aucun rapport 

étroit avec les objectifs définis par 

la loi. Il est donc difficile d’obtenir 

aujourd’hui une vue d’ensemble 

des principaux objectifs légaux 

ayant été atteints et de ceux qui 

ne l’ont pas été, ce qui empêche 

un emploi des moyens financiers 

axé sur les objectifs ainsi que, 

dans l’absolu, une politique agri-

cole orientée vers les objectifs 

définis par la loi. Un groupement 

d’organisations a donc décidé de 

développer et de publier des in-

dicateurs pertinents et faciles à 

interpréter, étroitement liés aux 

objectifs fixés par la Constitution 

et la loi, et permettant d’évaluer 

la politique agricole dans les an-

nées à venir.

Le présent rapport fournit un 

premier ensemble de 21 indica-

teurs, résultant d’une vaste re-

cherche et de l’intervention de 

nombreux experts. Il justifie en 

détail le besoin en nouveaux in-

dicateurs, explique les indicateurs 

sélectionnés, présente leur valeur 

actuelle et formule des objectifs 

intermédiaires pour l’année 2025. 

Les objectifs choisis se fondent 

autant que possible sur les bases 

légales à l’instar des objectifs en-

vironnementaux en vigueur pour 

l’agriculture. Le rapport donne 

ensuite un aperçu de l’utilisation 

et du développement futurs des 

indicateurs. 

À l’heure actuelle, sur les 

21 objectifs de politique agri-

cole définis dans le présent rap-

port, 19 n’ont pas été atteints, et 

même nettement pour un grand 

nombre d’entre eux. Moins d’un 

quart des 7 milliards de francs en-

gagés favorisent effectivement 

des prestations d’intérêt géné-

ral. Le montant restant est donc 

un soutien déguisé au revenu, 

contraire au mandat constitution-

nel. Mais ce soutien ne bénéfi-

cie que pour une petite fraction 

Résumé

Indicateurs d’appréciation  
de la politique agricole suisse

aux exploitations ayant des reve-

nus particulièrement bas. L’ob-

jectif lié au revenu inscrit dans 

la loi sur l’agriculture de même 

que l’objectif concernant le po-

tentiel d’approvisionnement en 

temps de crise sont déjà atteints 

et même largement. Ce sont en 

même temps les objectifs pour 

lesquels des moyens particuliè-

rement volumineux sont injec-

tés aujourd’hui – sous la forme 

de paiements directs pour la sé-

curité d’approvisionnement et 

d’autres soutiens au revenu non 

clairement liés à des prestations 

d’intérêt général. Les indicateurs 

ne fournissent donc pas seule-

ment une vue d’ensemble du de-

gré de réalisation des objectifs. Ils 

mettent également en évidence 

le lien de cause à effet entre l’em-

ploi mal ciblé des moyens finan-

ciers et les carences dans la réali-

sation des objectifs. 

Les organisations participantes 

entendent évaluer à intervalle ré-

gulier l’impact de la politique 

agricole suisse à l’aide des pré-

sents indicateurs, de documenter 

les progrès accomplis dans la réa-

lisation des objectifs et de déve-

lopper conjointement les indica-

teurs en cas de besoin. Les déci-

deurs politiques, les médias et les 

autres milieux intéressés doivent 

ainsi avoir une vue d’ensemble 

vaste, compréhensible et actua-

lisée du degré de réalisation des 

objectifs de la politique agricole.
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Figure 1
Liste des 21 indicateurs et écarts par rapport aux objectifs.  
Une valeur zéro signifie que l’objectif a été atteint.
Définitions précises, sources des données et état des données : voir annexe

Indicateur (trop bas) Écart en % par rapport à l’objectif (trop élevé)

1 Part de l’aide liée aux prestations d’intérêt général  
(telles que l’entretien du paysage) 

2 Prix à la production en Suisse par rapport au prix  
à la production à l’étranger

3 Valeur ajoutée de l’agriculture (compte tenu des prestations 
d’intérêt général et des distorsions de prix)

4 Part du soutien au revenu destinée spécifiquement  
aux exploitations à faible revenu

5 Situations agricoles permettant d’atteindre  
des revenus comparables à ceux du reste de la population

6 Part de la population susceptible d’être nourrie de manière  
équilibrée en cas de crise de moyenne gravité à l’importation

7 Consommation de sol pour des bâtiments agricoles et leur terrain  

8 Nitrates: part des stations de surveillance des eaux souterraines 
en zones de grandes cultures, où les normes sont respec

9 Pesticides: part des stations de surveillance des eaux souterraines 
en zones de grandes cultures, où les normes sont respectées

10 Émissions d’ammoniac de l’agriculture 

11 Émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture 

12 Part de la surface agricole utile sur laquelle les normes  
de l’ordonnance pour la protection du sol sont respectées

13 Apport en azote d’origine agricole dans les eaux 

14 Pesticides et métaux lourds: cours d‘eau dans lesquels  
les critères de qualité sont respectés

15 Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB): part des régions 
ayant réalisé les objectifs de qualité des SPB

16 Populations d’oiseaux nicheurs dans les terres cultivées  
(espèces cibles et caractéristiques)

17 Part de surface des écosystèmes proches de la nature où l’apport  
en azote atmosphérique est inférieur au seuil critique

18 Accroissement de la surface forestière 

19 Indice de la qualité du paysage 

20 Participation au programme SRPA dans la catégorie d’animaux 
présentant la plus faible participation

21 Part des exploitations conformes en cas de contrôle inopiné des 
programmes SST et SRPA

 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

(Objectif atteint)

(Objectif atteint)

(-130)

(224)
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Ogni anno, tra contributi diret-

ti e indiretti, l’agricoltura svizze-

ra riceve circa 7 miliardi di fran-

chi. Con questi fondi, in base 

alla Costituzione federale, alla 

Legge sull’agricoltura e ad al-

tre basi giuridiche, vengono per-

seguiti numerosi obiettivi, tra i 

quali un approvvigionamento si-

curo della popolazione, la con-

servazione delle basi naturali e la 

cura del paesaggio agricolo. La 

Legge sull’agricoltura e l’Ordi-

nanza concernente l’analisi del-

la sostenibilità in agricoltura in-

caricano l’Ufficio federale dell’a-

gricoltura (UFAG) di descrivere 

regolarmente, tramite indicato-

ri, la situazione economica, eco-

logica e sociale dell’agricoltura, 

come pure le prestazioni d’in-

teresse pubblico da essa forni-

te. Per vaste aree della politica 

agricola gli indicatori finora uti-

lizzati non hanno tuttavia affat-

to misurato il raggiungimento 

degli obiettivi oppure lo hanno 

fatto soltanto in base a parame-

tri che non hanno alcuna stretta 

relazione con gli obiettivi di leg-

ge. Oggi è quindi praticamente 

impossibile ottenere una pano-

ramica di quali obiettivi previsti 

dalla legge sono stati raggiun-

ti e quali non lo sono stati. Ciò 

rende difficile un uso mirato dei 

mezzi a disposizione e, più in 

generale, una politica agricola 

orientata verso gli obiettivi pre-

visti dalla legge. Un gruppo di 

organizzazioni ha quindi deci-

so di sviluppare e pubblicare in-

dicatori significativi e facilmente 

interpretabili, in stretto rappor-

to con gli obiettivi previsti dal-

la legge e dalla Costituzione, se-

condo i quali nei prossimi anni 

andrà valutata la politica agrico-

la. In questo rapporto viene pre-

sentato un primo risultato di 21 

indicatori, basato su approfondi-

te ricerche e contributi di nume-

rosi esperti. La necessità di nuovi 

indicatori viene motivata in ma-

niera dettagliata, gli indicatori 

scelti vengono descritti, vengo-

no rappresentati i loro valori at-

tuali e formulate le pietre milia-

ri per il 2025. Analogamente agli 

attuali „Obiettivi ambientali per 

l’agricoltura”, i valori target pre-

scelti si fondano il più possibile 

su basi giuridiche. Per finire vie-

ne fornita una prospettiva sull’u-

tilizzo e il futuro sviluppo degli 

indicatori. 

Dei 21 obiettivi della politi-

ca agricola qui definiti, 19 non 

vengono attualmente raggiun-

ti, molti di essi in maniera netta. 

Meno di un quarto dei 7 miliardi 

impiegati promuove in manie-

ra mirata prestazioni d’interesse 

pubblico. Il resto, contrariamen-

te al mandato costituzionale, è 

quindi un sostegno nascosto al 

reddito. Tuttavia, solo una pic-

colissima parte di quest’ultimo 

Riassunto

Indicatori per la valutazione  
della politica agricola svizzera

va a favorire le aziende con red-

diti particolarmente bassi. Gli 

obiettivi „Reddito” secondo la 

Legge sull’agricoltura e „Po-

tenziale di approvvigionamen-

to in caso di crisi” vengono già 

ora raggiunti o persino supera-

ti. Questi sono a loro volta gli 

obiettivi per i quali viene già im-

piegata una parte considerevo-

le dei fondi: sotto forma di pa-

gamenti diretti per la sicurezza 

dell’approvvigionamento e altri 

sostegni al reddito non chiara-

mente legati a prestazioni d’in-

teresse pubblico. Gli indicato-

ri non forniscono quindi soltan-

to una panoramica sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi, 

ma mostrano anche la relazio-

ne causale tra l’uso poco mirato 

dei fondi e i deficit nel raggiun-

gimento degli obiettivi.

Con questi indicatori, le orga-

nizzazioni coinvolte intendono 

valutare a intervalli regolari l’im-

patto della politica agricola sviz-

zera, documentare i progressi 

nel raggiungimento degli obiet-

tivi e, dove necessario, sviluppa-

re insieme ulteriormente gli indi-

catori. In questo modo, le autori-

tà politiche, i rappresentanti dei 

media e altre cerchie interessate 

avranno a disposizione un’ampia 

panoramica, comprensibile e ag-

giornata, dello stato del raggiun-

gimento degli obiettivi della poli-

tica agricola.
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Figura 1
21 indicatori e le loro deviazioni dai valori target.  
Un valore uguale a zero significa che l’obiettivo viene raggiunto.
Definizioni dettagliate, fonti dei dati e stato dei dati v. appendice, in tedesco

Indicatore (troppo basso)  Deviazione in percento dal valore target (troppo elevato)

1 Percentuale del sostegno legata a prestazioni d’interesse pubblico 
(ad es. cura del paesaggio) 

2 Prezzi svizzeri ai produttori rispetto ai prezzi  
ai produttori all’estero 

3 Valore aggiunto dell’agricoltura (tenendo conto delle prestazioni 
d’interesse pubblico e delle distorsioni dei prezzi)

4 Percentuale del sostegno al reddito che va in maniera mirata  
ad aziende con bassi guadagni 

5 Terreni agricoli con i quali possono essere raggiunti redditi  
paragonabili a quelli del resto della popolazione 

6 Percentuale della popolazione a cui può essere fornita un’alimentazione 
equilibrata in caso di crisi di medie dimensioni delle importazioni  

7 Uso del suolo per edifici agricoli e superfici annesse 

8 Percentuale di punti di monitoraggio delle acque di falda  
nella zona dei coltivi che soddisfano i requisiti per i nitrati 

9 Percentuale di punti di monitoraggio delle acque di falda  
nella zona dei coltivi che soddisfano i requisiti per i pesticidi 

10 Emissioni di ammoniaca dell’agricoltura 

11 Emissioni di gas serra dell’agricoltura  

12 Percentuale della superficie agricola utile su cui sono rispettati  
i valori indicativi dell’Ordinanza sulla protezione del suolo 

13 Immissioni nelle acque di azoto proveniente dall’agricoltura 

14 Corsi d’acqua che soddisfano i criteri di qualità per pesticidi  
e metalli pesanti provenienti dall’agricoltura 

15 Percentuale di regioni nelle quali vengono raggiunti gli obiettivi 
per le superfici di promozione della biodiversità di qualità elevata

16 Effettivi degli uccelli nidificanti nelle zone agricole  
(specie faro e bersaglio) 

17 Percentuale della superficie di ecosistemi semi-naturali sulla quale 
l’immissione di azoto dall’aria è inferiore al valore critico

18 Aumento della superficie del bosco 

19 Indice per la qualità del paesaggio 

20 Partecipazione allo standard di benessere animale URA  
per la categoria di animali con la partecipazione più bassa 

21 Percentuale di aziende senza mancanze in caso di ispezioni senza 
preavviso riguardanti gli standard di benessere animale SSRA e URA 

 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

(obiettivo raggiunto)

(obiettivo raggiunto)

(-130)

(224)
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Einleitung

Die Bundesverfassung verpflich-

tet den Bund, dafür zu sorgen, 

dass die Landwirtschaft im Rah-

men einer nachhaltigen und auf 

den Markt ausgerichteten Pro-

duktion verschiedene gemein-

wirtschaftliche Leistungen er-

bringt (Art. 104 BV). Um die 

Ziele zu erreichen, werden vom 

Parlament alle vier Jahre um-

fangreiche Mittel bewilligt. Die 

Agrarpolitik des Bundes kos-

tet die Steuerzahler und Konsu-

menten jährlich etwa 4 Milliar-

den Franken an direkten Ausga-

ben der öffentlichen Hand und 3 

Milliarden Franken an indirekten 

Kosten durch den Grenzschutz.

Angesichts der hohen Kosten 

ist es nur konsequent, dass der 

Bund – gemäss Landwirtschafts-

gesetz – auch verpflichtet ist, die 

Wirksamkeit der Massnahmen 

der Agrarpolitik im Rahmen ei-

nes Monitorings zu überprü-

fen (Art. 185 LwG). Einigermas-

sen umfassend geschieht dies 

bis heute aber nur im Bereich 

der Umweltziele (BAFU & BLW 

2008, 2016). Zudem weist auch 

deren Beurteilung in offiziellen 

Berichten wie den vierjährlichen 

Botschaften zur Agrarpolitik we-

sentliche Lücken und andere 

Mängel auf. Bei wichtigen Zielen 

in anderen Bereichen wie Wett-

bewerbsfähigkeit, Versorgungs-

sicherheit oder Einkommen feh-

len aussagekräftige Zahlen zur 

Zielerreichung weitgehend. 

Eine Trägerschaft von Organi-

sationen unterstützt deshalb die 

Herausgabe und Weiterentwick-

lung eines neuen Bewertungs-

systems, mit dem der Stand der 

Zielerreichung in der Agrarpolitik 

aussagekräftiger und verständli-

cher als bisher beurteilt werden 

kann. Auf Basis einer Befragung 

zu den Ziellücken der Agrarpo-

litik und zahlreicher Abklärun-

gen mit Fachleuten werden hier 

21 Indikatoren zur umfassenden 

Beurteilung der Agrarpolitik vor-

geschlagen. Soweit quantitati-

ve Ziele existieren, werden die 

Indikatorwerte zu diesen Zielen 

in Beziehung gesetzt. Wo bisher 

keine quantitativen Ziele festge-

legt wurden, werden neue Ziel-

werte vorgeschlagen. 

Die Entwicklung der Agrarpo-

litik soll in den kommenden Jah-

ren anhand der hier dargestellten 

Indikatoren regelmässig doku-

mentiert und beurteilt werden.

Im Folgenden wird der Bedarf 

für neue Indikatoren ausführli-

cher begründet. Anschliessend 

werden die Indikatoren erläu-

tert, ihre aktuellen Werte dar-

gestellt und Etappenziele für das 

Jahr 2025 formuliert. Schliess-

lich wird ein Ausblick auf die 

Verwendung und Weiterent-

wicklung der Indikatoren gege-

ben. Aus Gründen der Lesbarkeit 

werden die Indikatoren in einer 

separaten Aufstellung im Detail 

beschrieben (Anhang).
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Ein Indikator dient dazu, einen 

Zustand oder eine Entwicklung 

aufzuzeigen – im vorliegenden 

Fall den Zustand der Schweizer 

Landwirtschaft. Das Landwirt-

schaftsgesetz (Art. 185 LwG) 

und die Verordnung über die 

Beurteilung der Nachhaltigkeit 

in der Landwirtschaft beauftra-

gen das Bundesamt für Land-

wirtschaft (BLW), mit Indikato-

ren regelmässig die ökonomi-

sche, ökologische und soziale 

Lage der Landwirtschaft sowie 

die von der Landwirtschaft er-

brachten gemeinwirtschaftli-

chen Leistungen aufzuzeigen. 

Die wichtigste Verwendung 

dieser Indikatoren sind die Bot-

schaften und Berichte des Bun-

desrats zur Agrarpolitik, in de-

nen jeweils ausgewählte Indi-

katoren für die Beurteilung der 

Zielerreichung und die Begrün-

dung neuer Massnahmen her-

angezogen werden.

Die bisher in den Botschaf-

ten zur Agrarpolitik verwende-

ten Indikatoren erfüllen ihren 

Zweck nicht, dies aus mehreren 

Gründen:

• Für einige wichtige Ziele 

und Entwicklungen fehlen 

Indikatoren. 

 Obwohl es beispielsweise 

wichtig wäre zu wissen, wel-

cher Anteil der Stützung an 

Betriebe mit tiefen Einkom-

men geht, gibt es dafür kei-

nen Indikator. Weiter fehlen 

Indikatoren für den Zustand 

von Fliessgewässern und Flä-

chen welche die Richtwerte 

der Bodenschutzverordnung 

überschreiten. Auch gibt es 

keinen Indikator zum Einfluss 

der Landwirtschaft auf die 

Entwicklung der Landschaft 

oder zum Vollzug der Tier-

schutzbestimmungen.

• Der Bezug der Indikatoren 

zu den gesetzlichen Zielen 

der Agrarpolitik ist in vie-

len Fällen so lose, dass die 

Zahlen praktisch nicht in-

terpretierbar sind. 

 Dies lässt sich an vielen Bei-

spielen aufzeigen. Als Indika-

tor für Versorgungssicherheit 

wurde bisher die produzierte 

Menge an Kalorien verwen-

det, ohne Rücksicht auf den 

Warum braucht es neue Indikatoren?

physiologischen Bedarf an 

verschiedenen Nahrungsmit-

teln und unabhängig davon, 

ob die nötigen Voraussetzun-

gen für die Produktion in ei-

ner Importkrise vorhanden 

sind. Als Indikator für die so-

ziale Lage der Landwirte wur-

de das Gesamteinkommen 

der Schweizer Landwirtschaft 

heran gezogen. Daran lässt 

sich aber weder die Situation 

der weniger gutverdienenden 

Betriebe beurteilen, noch er-

kennen, ob die nicht an ge-

meinwirtschaftliche Leistun-

gen gebundene Einkommens-

stützung bei den Betrieben 

ankommt, die diese benö-

tigen. Als Indikator für eine 

nachhaltige Investitionstätig-

keit der Landwirte wurde ge-

messen, wie viel die Landwir-

te investieren. Ob die Inves-

titionen im Hinblick auf das 

aktuelle und zukünftige Um-

feld sinnvoll und nachhaltig 

sind, wurde nicht unterschie-

den. Ebenso problematisch 

ist der Indikator „Arbeitspro-

duktivität”, also Wertschöp-

fung pro Arbeitsstunde, als 
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Anforderungen an 
die Indikatoren

Die neuen Indikatoren sollen 

eine einfache und transparente 

Beurteilung der Zielerreichung 

in der Agrarpolitik im Hinblick 

auf die wichtigsten Zielsetzun-

gen aus Verfassung und Geset-

zen ermöglichen. Als Leitlinie bei 

der Entwicklung der Indikatoren 

dienten folgende Kriterien. Die 

Indikatoren sollen: 

1 die Zielbereiche der Agrarpo-

litik angemessen gewichten,

2 die wichtigsten Entwicklun-

gen erfassen, die durch die 

Agrarpolitik massgeblich be-

einflusst werden,

3 einen möglichst engen Be-

zug zu den gesetzlichen Zie-

len aufweisen und 

4 leicht verständlich sein, in-

dem sie wo immer möglich 

den Stand der Zielerreichung 

in Prozent des gesetzlichen 

Ziels ausweisen.

Mass für die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit der Land-

wirtschaft. Denn die gemein-

wirtschaftlichen Leistungen 

werden darin nicht berück-

sichtigt, obwohl die Schwei-

zer Landwirte dafür viele Ar-

beitsstunden einsetzen und 

wichtige Leistungen für die 

Gesellschaft erbringen. Diese 

nicht sachgemäss gemessene 

Arbeitsproduktivität sinkt mit 

jeder Stunde Tätigkeit im Be-

reich Landschaftspflege, un-

abhängig vom Resultat und 

unabhängig davon, wie effizi-

ent die Mittel eingesetzt wer-

den. Der Indikator ist deshalb 

irreführend, bei Vergleichen 

über die Zeit genauso wie 

auch bei Vergleichen mit dem 

Ausland.

• Die Indikatorwerte wer-

den nicht konsequent zu 

den gesetzlich angestreb-

ten Werten in Beziehung 

gesetzt.

 Die Indikatoren wurden für 

diesen Zweck nicht geeig-

net definiert.. Beispielswei-

se zeigte der Indikator für 

das landwirtschaftliche Ein-

kommen nicht auf, wie weit-

gehend das im Landwirt-

schaftsgesetz (Art. 5 LwG) 

angestrebte Einkommensziel 

erreicht wird.

Damit die Agrarpolitik und ihre 

Auswirkungen auf die Lage der 

Landwirtschaft und auf die ge-

meinwirtschaftlichen Leistungen 

umfassend und realistisch beur-

teilt werden können, braucht es 

zielorientierte Indikatoren, wel-

che den Zielerreichungsgrad kor-

rekt und transparent aufzeigen.



Die Indikatoren

Für die transparente und ziel-

orientierte Beurteilung der Wir-

kung der Agrarpolitik im Hin-

blick auf die Aufträge und Zie-

le von Verfassung und Gesetzen 

wurden die folgenden 21 Indi-

katoren in 10 Zielbereichen aus-

gewählt (Tabelle 1). Weitere De-

tails zu den Indikatoren (Definiti-

onen, Bezug zu den gesetzlichen 

Zielen, Zielwerten und Daten-

grundlagen) sind im Anhang zu-

sammengefasst.

Jeder Indikator ist jeweils ei-

nem Zielbereich zugeordnet. In 

vielen Fällen beeinflussen ein-

zelne Indikatoren aber Entwick-

lungen auch in anderen Zielbe-

reichen. Beispielsweise hat der 

Stickstoffeintrag in Gewässer 

auch Auswirkungen im Bereich 

Biodiversität, oder der Bodenver-

brauch durch die Landwirtschaft 

hat auch Auswirkungen im Ziel-

bereich Landschaft.

Indikatoren
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Zielbereich Indikator Kurzdefinition

1 Ökonomie 1 Anteil gezielte Stützung 
für gemeinwirtschaftliche 
Leistungen

Anteil der Stützung, der an gemeinwirtschaftliche Leistungen gebunden ist (in Prozent)

2 Preise relativ zu Ausland 
(Produzentenpreis)

Schweizer Produzentenpreise relativ zu den Produzentenpreisen im Ausland (in Prozent)

3 Wertschöpfung (korrigiert) Wertschöpfung netto (nach Abschreibungen) abzüglich der Produzentenstützung, zu-
züglich der gemeinwirtschaftlichen Produktion und korrigiert um die externen Effekte (in 
Milliarden Franken pro Jahr)

2 Soziales 4 Anteil gezielte  
Einkommensstützung

Anteil der nicht an Leistungen gebundenen Stützung, der an die Betriebe mit den tiefsten 
25% aller landwirtschaftlichen Arbeitsverdienste geht (in Prozent)

5 Erzielbares Einkommen 
(Zielerreichung)

Anteil der ökonomisch leistungsfähigen Betriebe (in allen landwirtschaftlichen Lagen), die 
im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen, die mit den Einkommen der übrigen 
erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind (in Prozent)

3 Versorgung 6 Versorgungspotenzial  
in Importkrisen

Anteil der Bevölkerung, der in einer mittelschweren Importkrise ausgewogen ernährt wer-
den kann (in Prozent).

7 Bodenverbrauch  
durch Landwirtchaft

Für landwirtschaftliche Gebäude und ihren Umschwung neu beanspruchte Flächen (in 
Hektaren pro Jahr)

4 Grundwasser 8 Nitrat in Grundwasser,  
Ackerbau (Zielerreichung)

Anteil der Messstellen bei Grundwasservorkommen mit Hauptbodennutzung Ackerbau, 
bei denen der Anforderungswert der Gewässerschutzverordnung für den Nitratgehalt 
eingehalten wird (in Prozent)

9 Pestizide in Grundwasser, 
Ackerbau (Zielerreichung)

Anteil der Messstellen bei Grundwasservorkommen mit Hauptbodennutzung Ackerbau, bei 
denen die numerischen Anforderungen der Gewässerschutzverordnung für Wirkstoffe von 
Pflanzenschutzmitteln eingehalten werden (in Prozent)

5 Luft, Klima 10 Ammoniakemissionen Ammoniakemissionen der Landwirtschaft (in 1000 Tonnen Stickstoff pro Jahr)

11 Treibhausgasemissionen Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft (in Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr)

6 Boden 12 Problemflächen Boden  
(Zielerreichung)

Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche, auf der die Richtwerte der Bodenschutzverord-
nung eingehalten werden (in Prozent)

7 Gewässer 13 Stickstoffeintrag in Gewässer Stickstoffeintrag aus der Landwirtschaft in Gewässer (Oberflächengewässer und Grund-
wasser; in 1000 Tonnen Stickstoff pro Jahr)

14 Pestizide in Fliessgewässern 
(Zielerreichung)

Prozent der Gesamtstrecke der Fliessgewässer, in denen die chronischen ökotoxikologi-
schen Qualitätskriterien (ÖQK) für Mikroverunreinigungen durch Pestizide und Schwerme-
talle aus der Landwirtschaft eingehalten werden

8 Biodiversität 15 Biodiversitätsförderflächen 
(Zielerreichung)

Anteil der Regionen, in denen die Biodiversitätsförderflächen (BFF) der Qualitätsstufe QII 
plus die BFF-Typen Ackerland die Soll-Anteile der operationalisierten Umweltziele Landwirt-
schaft (OPAL-Ziele) erreichen (in Prozent)

16 Brutvogelbestände Swiss Bird Index der Ziel- und Leitarten (46 Brutvogelarten des Kulturlands), wobei der 
Bestand im Jahr 1990 den Indexwert 100 hat.

17 Stickstoffeintrag in naturna-
hen Flächen (Zielerreichung)

Flächenanteil der naturnahen Ökosysteme, auf dem der Stickstoffeintrag aus der Luft die 
kritischen Belastungen für Stickstoff nicht überschreitet (in Prozent)

9 Landschaft 18 Waldzunahme Zunahme der Waldfläche (in Hektaren pro Jahr)

19 Landschaftszustand Index, berechnet aus dem Saldo der die Landschaft bereichernden und eher beeinträchti-
genden Nutzungen, wobei der Zustand im Jahr 1997 den Indexwert 100 hat.

10 Tierwohl 20 Beteiligung RAUS (Tierkatego-
rie mit tiefster Beteiligung)

Beteiligung am Programm „Regelmässiger Auslauf im Freien” (RAUS) bei derjenigen Tierka-
tegorie, welche die tiefste Beteiligung aufweist (in Prozent) 

21 Kontrollen von BTS und RAUS 
ohne Beanstandung

Anteil Betriebe ohne Beanstandung bei unangekündigten Kontrollen der Programme „Be-
sonders tierfreundliche Stallhaltung” (BTS) und „Regelmässiger Auslauf im Freien” RAUS (in 
Prozent)

Tabelle 1
Die 21 Indikatoren für die Beurteilung der Wirkung der Agrarpolitik.
Ausführliche Definition siehe Anhang
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Soweit für die Indikatoren offi-

zielle Zielwerte existieren, wie 

sie beispielsweise in den Um-

weltzielen Landwirtschaft (BAFU 

& BLW 2008) hergeleitet wur-

den, werden diese Zielwerte hier 

übernommen. Wo bisher kei-

ne quantitativen Ziele existieren, 

werden neue quantitative Ziele 

vorgeschlagen und erläutert (s. 

Anhang).

Die Zielwerte und die aktu-

ellen Indikatorwerte sind in Ta-

belle 2 dargestellt. Zusätzlich 

sind indexierte Indikatorwerte 

aufgeführt (Indikator in Prozent 

des Zielwerts), die den aktuellen 

Stand der Zielerreichung leichter 

erfassbar machen. Die Ziellücken 

werden als Differenz zwischen 

den (indexierten) Zielwerten und 

den Indikatorwerten ausgewie-

sen. Die Berechnung der Indika-

torwerte mit den genauen An-

gaben der Datenquellen sind als 

Excel-Datei auf der Webseite von 

Vision Landwirtschaft verfügbar. 

Der aktuelle Stand der Zieler-

reichung lässt sich in wenigen 

Worten wie folgt zusammen-

fassen. In allen zehn Zielberei-

chen werden die Ziele der Agrar-

politik verfehlt. Besonders gross 

sind die (prozentualen) Ziellü-

cken beim Anteil der geziel-

ten Stützung (Stützung für Leis-

tungen und Einkommensstüt-

zung), bei der Wertschöpfung, 

dem Bodenverbrauch durch die 

Landwirtschaft, dem Nitrat im 

Grundwasser, den Ammoniak-

emissionen, dem Stickstoffein-

trag in Gewässer und in natur-

nahe Flächen, bei den Biodiver-

sitätsförderflächen und bei der 

Waldzunahme.

Die Indikatoren für den Anteil 

der gezielten Stützung (Stützung 

für Leistungen und Einkom-

mensstützung) zeigen: Nur ein 

Bruchteil der heutigen Stützung 

– 21% – fliesst in die von der Be-

völkerung geforderten gemein-

wirtschaftlichen Leistungen. 

Und nur ein Bruchteil der übri-

gen Stützung – 25% – geht an 

Landwirtschaftsbetriebe mit be-

sonders tiefen Einkommen. Die 

staatlichen Aufgaben werden 

nicht „bedarfsgerecht und wirt-

schaftlich” erfüllt (Art. 43 BV). 

Der grösste Teil der Mittel, die 

der Agrarpolitik zur Verfügung 

stehen, wird nicht verfassungs-

konform eingesetzt. Dass auch 

zahlreiche weitere Ziele der Ag-

Zielwerte und aktuelle Indikatorwerte

rarpolitik verfehlt werden (Bun-

desrat 2016), ist eine direkte Fol-

ge davon.

Erreicht oder sogar überer-

füllt werden nur zwei der 21 hier 

betrachteten Ziele der Agrarpoli-

tik: das Einkommensziel gemäss 

Landwirtschaftsgesetz und das 

Ziel Versorgungspotenzial in Kri-

sen. Gerade in diesen Bereichen 

werden heute aber die weitaus 

umfangreichsten Mittel einge-

setzt – in Form von Direktzah-

lungen für Versorgungssicher-

heit und weiterer nicht klar an 

gemeinwirtschaftliche Leistun-

gen gebundener Einkommens-

stützung. Auch darin zeigt sich 

sehr deutlich, wie wenig ziel-

gerichtet die Mittel eingesetzt 

werden.

Auf der Basis der hier dargestell-

ten Indikatoren lässt sich die Ent-

wicklung der Agrarpolitik in den 

kommenden Jahren detailliert 

dokumentieren und beurteilen. 

Weitere Verbesserungen der Da-

tenbasis werden noch präzisere 

Aussagen ermöglichen.
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Ökonomie Anteil gezielte Stützung für gemeinwirtsch. Leistungen BV % der Gesamtstützung 75 21 100 28 72

Preise relativ zu Ausland (Produzentenpreis) BV % von Ausland 125 144p 100 115p 15

Wertschöpfung korrigiert BV Mrd. CHF 2,0 -0,6 100 -30 130

Soziales Anteil gezielte Einkommensstützung BV % der nicht an Leistungen 
gebundenen Stützung

100 25p 100 25p 75p

Erzielbares Einkommen (Zielerreichung) BV, LwG % der Betriebe 100 100p 100 100p 0p

Versorgung Versorgungspotenzial in Importkrisen BV % der Bevölkerung 80 100   100 125 -254

Bodenverbrauch durch Landwirtschaft s. UZL Hektaren/Jahr 100 324p 100 324p 224p

Grundwasser Nitrat in Grundwasser, Ackerbau (Zielerreichung) s. UZL % zielkonforme 
Messstellen

100 55 100 55 45

Pestizide in Grundwasser, Ackerbau (Zielerreichung) s. UZL % zielkonforme 
Messstellen

100 95 100 95 5

Luft, Klima Ammoniakemissionen s. UZL 1000 Tonnen N/Jahr 25 48 100 192 92

Treibhausgasemissionen s. UZL Mio. Tonnen 
CO2-Äq./Jahr

7,65 8,0 100 105 5

Boden Problemflächen Boden (Zielerreichung) s. UZL % zielkonforme Flächen 100 91p 100 91p 9p

Gewässer Stickstoffeintrag in Gewässer s. UZL 1000 Tonnen N/Jahr 24 37 100 154 54

Pestizide in Fliessgewässern (Zielerreichung) s. UZL % zielkonforme 
Fliessstrecke

100 71 100 71 29

Biodiversität Biodiversitätsförderflächen (Zielerreichung) s. UZL % zielkonforme Regionen 100 43 100 43 57

Brutvogelbestände s. UZL Index (1990=100) 100 62 100 62 38

Stickstoffeintrag in naturnahen Flächen (Zielerreichung) s. UZL % zielkonforme Fläche 100 31 100 31 69

Landschaft Waldzunahme s. UZL Hektaren/Jahr 500 929p 100 186p 86p

Landschaftszustand s. UZL Index (1997=100) 100 80p 100 80p 20p

Tierwohl Beteiligung RAUS (Tierkategorie mit tiefster Beteiligung) BV Beteiligung in % 50 34 100 68 32

Kontrollen von BTS und RAUS ohne Beanstandung BV, DZV % ohne Beanstandung 100 94 100 94 6

Tabelle 2
Zielwerte und aktuelle Indikator-Werte  
der 21 Indikatoren.
Die Zahlen geben einen Überblick zum Stand der  
Zielerreichung und umfassen auch wichtige Bereiche,  
in denen bisher keine quantitativen Ziele existierten  
(Zielwert kursiv). 

Lesebeispiel
Der Indikator „Anteil gezielte Stützung für gemeinwirtschaftliche Leistungen” wird mit der 
Einheit „% der Gesamtstützung” gemessen und hat den Zielwert 75 (75% der Gesamtstützung 
sollte für gemeinwirtschaftliche Leistungen ausgerichtet werden). Der aktuelle Indikatorwert 
beträgt 21. Der „Indikatorwert (Index)” mit dem Wert 28 gibt den Indikatorwert in Prozent des 
Zielwerts (Index=100) an. Die „Ziellücke (Index)” mit dem Wert 72 misst die prozentuale (uner-
wünschte) Abweichung vom Zielwert.

1 Nur wichtigste Rechtsgrundlagen. BV: Bundesverfassung, LwG: Landwirtschaftsgesetz, UZL: Umweltziele Landwirtschaft (BAFU & BLW 2008 und 2016), DZV: 
Direktzahlungsverordnung; 2kursiv: Vorschlag (bisher existierte kein quantitatives Ziel); 3 p provisorische Daten; 4 Ziel übererfüllt; 5 Zielwert für 2016. 
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Da nicht alle Ziele gleich schnell 

erreicht werden können, ist es 

sinnvoll, Etappenziele zu formu-

lieren. Unter Berücksichtigung 

der üblichen agrarpolitischen 

Prozesse werden hier Ziele für 

das Jahr 2025 vorgeschlagen (Ta-

belle 3). Bei Zielen, die an Mass-

nahmen gemessen werden, etwa 

den regionalisierten Zielen für die 

Biodiversitätsförderflächen (BFF), 

ist der gesetzliche Zielwert bis 

2025 erreichbar. Bei Indikatoren, 

die verzögert auf Massnahmen 

reagieren oder grössere betrieb-

liche Umstellungen erfordern, 

müssen realistische Etappen-

ziele tiefer angesetzt werden. 

Eine vollständige Zielerreichung 

schon bis 2025 wird bei den In-

dikatoren für Pestizide im Grund-

wasser und in Fliessgewässern, 

für die regionalisierten BFF-Zie-

le, für die Waldzunahme und für 

den Bodenverbrauch angestrebt. 

Bei den Treibhausgasemissionen 

wurde das Etappenziel aus dem 

linearen Absenkungspfad abge-

leitet (s. Anhang).

Etappenziele für 2025
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Ökonomie Anteil gezielte Stützung für gemeinw. Leistungen % der Stützung 75 21 50

Preise relativ zu Ausland (Produzentenpreis) % von Ausland 125 144p 135

Wertschöpfung korrigiert Mrd. CHF 2,0 -0,6 0

Soziales Anteil gezielte Einkommensstützung % der nicht an Leistungen gebundenen Stützung 100 25p 50

Erzielbares Einkommen (Zielerreichung) % der Betriebe 100 100p 100

Versorgung Versorgungspotenzial in Importkrisen % der Bevölkerung 80 100 ≥80 3

Bodenverbrauch durch Landwirtschaft Hektaren/Jahr 100 324p 100

Grundwasser Nitrat in Grundwasser, Ackerbau % zielkonforme Messstellen 100 55 90

Pestizide in Grundwasser, Ackerbau % zielkonforme Messstellen 100 95 100

Luft, Klima Ammoniakemissionen 1000 Tonnen N/Jahr 25 48 35

Treibhausgasemissionen Mio. Tonnen CO2-Äq./Jahr 5,9 4 8,0 7,2

Boden Problemflächen Boden % zielkonforme Flächen 100 91p 95

Gewässer Stickstoffeintrag in Gewässer 1000 Tonnen N/Jahr 24 37 30

Pestizide in Fliessgewässern % zielkonforme Fliessstrecke 100 71 100

Biodiversität Biodiversitätsförderflächen % zielkonforme Regionen 100 43 100

Brutvogelbestände Index (1990=100) 100 62 80

Stickstoffeintrag in naturnahen Flächen % zielkonform 100 31 75

Landschaft Waldzunahme Hektaren/Jahr 500 929p 500

Landschaftszustand Index (1997=100) 100 80p 85

Tierwohl Beteiligung RAUS (Tierkategorie mit tiefster Beteiligung) Beteiligung in % 50 34 40

Kontrollen von BTS u. RAUS ohne Beanstandungen % ohne Beanstandung 100 94 98

Tabelle 3
Etappenziele für das Jahr 2025.

1 Kursiv: Vorschlag (bisher existierte kein quantitatives Ziel); 2 p: provisorische Daten; 3 ein Versorgungspotenzial über dem Zielwert ist positiv zu werten, soweit 
die Erreichung anderer Ziele dadurch nicht in Frage gestellt wird; 4 Zielwert für 2050.



Perspektiven



21

Ausblick

Die Indikatorwerte zeigen, dass 

die Mittel der Agrarpolitik heu-

te wenig gezielt eingesetzt  und 

dass – als direkte Folge davon – 

viele Ziele der Agrarpolitik weit 

verfehlt werden. Der Schluss da-

raus für die Agrarpolitik ist klar 

und einfach: Wenn die nicht er-

reichten Ziele erreicht werden 

sollen, so ist der Einsatz der Mit-

tel viel genauer auf diese Ziele 

auszurichten. 

Die beteiligten Organisatio-

nen beabsichtigen, die Wirkung 

der Schweizer Agrarpolitik alle 

zwei bis vier Jahre mit den hier 

entwickelten Indikatoren zu eva-

luieren und die Fortschritte in 

der Zielerreichung zu dokumen-

tieren. Mit Stellungnahmen und 

Vorstössen soll erreicht werden, 

dass auch die offiziellen Indika-

toren des Bundes, deren Zielbe-

zug heute stark ungenügend ist, 

in Richtung der hier vorgeschla-

genen Indikatoren weiterentwi-

ckelt werden.

Für einige der Indikatoren, 

insbesondere in den Bereichen 

Ökonomie und Soziales, müs-

sen die Definitionen und Da-

tengrundlagen weiterentwickelt 

werden. Beispielsweise ist die 

Aufteilung der Direktzahlungen 

in Zahlungen für gemeinwirt-

schaftliche Leistungen und Ein-

kommensstützung für zahlreiche 

wichtige Indikatoren unabding-

bar. Dazu fehlen jedoch offizielle 

Zahlen. Es zeigt sich hier, dass In-

dikatoren mit einem engen Ziel-

bezug nicht einfach bestehen-

den Statistiken entnommen wer-

den können, die für ganz andere 

Zwecke entwickelt wurden. Teil-

weise erfordern aussagekräfti-

ge Indikatoren – wie die geplan-

ten Biodiversitäts-Indikatoren 

des Monitoringprogramms ALL-

EMA – sogar neue Erhebungen. 

Der Bund ist aufgefordert, nicht 

nur in einzelnen, sondern in al-

len wichtigen Zielbereichen die 

erforderlichen Grundlagen für 

aussagekräftige Indikatoren be-

reitzustellen.

Ganz allgemein sind die Indi-

katoren und Zielwerte regelmäs-

sig zu überprüfen und bei Be-

darf anzupassen. Beispielsweise 

ist zu prüfen, ob zusätzliche In-

dikatoren zukünftig auch mes-

sen könnten, wie weit die Ag-

rarpolitik wie gefordert die Vo-

raussetzungen schafft für eine 

standortgerechte Produktion, 

für einen ressourcenschonenden 

Umgang mit Lebensmitteln oder 

für das umfassendere Ziel einer 

nachhaltigen Ernährungswirt-

schaft (Artikel 104a BV). Auch 

im Bereich Tierwohl sollte ge-

prüft werden, ob sich umfassen-

dere Indikatoren für die Zielerrei-

chung definieren lassen. Dabei 

ist immer zu gewährleisten, dass 

Vergleiche über die Zeit möglich 

bleiben, indem die Werte neuer 

oder revidierter Indikatoren auch 

für frühere Zeitperioden berech-

net werden. 
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Methoden

Die Festlegung von Indikatoren 

und Zielwerten kann nicht voll-

ständig objektiv erfolgen, son-

dern erfordert auch subjekti-

ve Bewertungen. Dabei spielen 

verschiedene Faktoren eine Rol-

le, wie die Kosten von Massnah-

men zur Erreichung der Ziele, die 

Grösse der Ziellücken oder die 

Konsequenzen bei Nichterrei-

chen der Ziele. Die Erarbeitung 

der Indikatoren umfasste im We-

sentlichen folgende Schritte:

1. Gewichtung der Zielbereiche: 

Die Anzahl Indikatoren pro Ziel-

bereich wurde anhand einer Be-

fragung festgelegt, in der Ex-

perten aus Verwaltung, Wissen-

schaft und NGO die heutigen 

Ziellücken in den verschiedenen 

Zielbereichen bewerteten.

2. Auswahl der wichtigsten 

Indikatoren: Die Auswahl aus ei-

ner umfangreicheren Liste von 

Indikatoren erfolgte auf der 

Grundlage von Gesprächen mit 

Experten aus den einzelnen Ziel-

bereichen. Das Vorgehen ist in 

einer Studie der Fachhochschu-

le Kalaidos im Auftrag von Visi-

on Landwirtschaft detailliert do-

kumentiert (Schläpfer 2018). In 

Betracht gezogen wurden pri-

mär die bestehenden Indikato-

ren der zuständigen Bundesäm-

ter. Wo Indikatoren mit einem 

engen Bezug zu den agrarpo-

litischen Zielen bisher fehlen, 

wurden neue Indikatoren vor-

geschlagen, die auf bestehen-

den Statistiken des Bundes und 

der OECD beruhen. Für die Un-

terscheidung von Zahlungen für 

gemeinwirtschaftliche Leistun-

gen und Einkommensstützung 

(Transfers) wurde die Abgren-

zung von Vision Landwirtschaft 

(2016) herangezogen. In einem 

Fall weicht der Indikator grund-

legend vom Vorschlag der Studie 

ab, da die nötigen Daten nicht 

verfügbar sind (Indikator „Land-

schaftszustand”). 

3. Festlegung von Zielwer-

ten: Wo bisher keine quantitati-

ven Zielwerte existieren, wurden 

neue Werte vorgeschlagen und 

vor dem Hintergrund der gesetz-

lichen Ziele begründet.

4. Überarbeitung: Der Ent-

wurf der Indikatoren und Ziel-

werte wurde zielverwandten 

Organisationen vorgelegt und 

aufgrund der Kommentare über-

arbeitet. Zusätzlich aufgenom-

men wurde dabei der Indikator 

„Treibhausgasemissionen”.

Die berechneten Indikator-

werte sind unterschiedlich ge-

nau. Für die Indikatoren 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 12 und 19 (s. Tabel-

le 1) sollten in Zukunft bessere 

Datengrundlagen bereitgestellt 

werden.
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Die Indikatoren im Detail

Nr. Indikator Erläuterungen

1 Anteil gezielte 
Stützung für 
gemeinwirtschaft-
liche Leistungen

Definition: Anteil der Stützung, der an gemeinwirtschaftliche Leistungen ge-
bunden ist (in Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Der Verfassungsartikel (Art. 104 BV) nennt 
die Leistungen, zu denen die Landwirtschaft wesentlich beitragen soll und hält 
fest, dass die Direktzahlungen als Entgelt „für die erbrachten Leistungen” aus-
gerichtet werden. Auch mit dem Satz zu „wirtschaftlich lohnenden Anreizen” 
für „Produktionsformen, die besonders naturnah, umwelt- und tierfreundlich 
sind” werden gemeinwirtschaftliche Leistungen angesprochen.
Zielwert: Aus den Rechtsgrundlagen wurde bisher kein konkretes Ziel abgelei-
tet. Als provisorischer Zielwert wird hier 75% vorgeschlagen. Der Wert berück-
sichtigt, dass ein kleinerer Teil der Gesamtstützung für leistungsunabhängige 
Einkommensstützung benötigt wird.
Daten: Es existieren keine offiziellen Zahlen für die effektiv an Leistungen ge-
bundene Stützung der Landwirtschaft. Verwendet wird die Berechnung der 
Leistungen gemäss Vision Landwirtschaft (2016). Als Total der Stützung wird 
die Schätzung der Produzentenstützung der OECD verwendet (Total Support 
Estimate). Daten 2017.

2 Preise relativ  
zu Ausland  
(Produzentenpreis)

Definition: Schweizer Produzentenpreise relativ zu den Produzentenpreisen im 
Ausland (in Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Der Verfassungsartikel verlangt eine „auf den 
Markt ausgerichtete Produktion”. Produzentenpreise für vergleichbare Produkte, 
die (weit) höher sind als im umliegenden Ausland widersprechen diesem Ziel.
Zielwert: Aus den Rechtsgrundlagen wurde bisher kein konkretes Ziel abgelei-
tet. Als provisorischer Zielwert wird hier 125% vorgeschlagen. Preisunterschie-
de zum Ausland sollen grundsätzlich durch Qualitätsunterschiede begründet 
sein und gemeinwirtschaftliche Leistungen über die Direktzahlungen entschä-
digt werden. Mit dem Aufschlag von 25% werden in den OECD-Daten ver-
nachlässigte Qualitätsunterschiede und das auch ausserhalb der Landwirtschaft 
hohe Schweizer Preisniveau berücksichtigt.
Daten: Indikator der OECD für das Verhältnis der Produzentenpreise im In- und 
Ausland (Producer Nominal Protection Coefficient). Der Indikator sollte zukünf-
tig genauer – unter Berücksichtigung von Qualitätsunterschieden – geschätzt 
werden. Daten 2017.

3 Wertschöpfung 
(korrigiert)

Definition: Wertschöpfung netto (nach Abschreibungen) abzüglich der Produ-
zentenstützung, zuzüglich der gemeinwirtschaftlichen Produktion und korrigiert 
um die externen Effekte (in Milliarden Franken). Details zur Berechnung s. Vision 
Landwirtschaft (2016).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Gemäss Verfassung soll die Landwirtschaft 
Lebensmittel produzieren und gemeinwirtschaftliche Leistungen erbringen. Mit 
der Wertschöpfung kann der volkswirtschaftliche Beitrag der Landwirtschaft 
abgeschätzt werden. Für eine volkswirtschaftlich relevante Kennzahl sind die 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen und externen Effekte sowie Abweichungen 
der Preise von Marktbewertungen (durch Zölle) zu berücksichtigen.
Zielwert: Aus den Rechtsgrundlagen wurde bisher kein konkretes Ziel abge-
leitet. Als provisorischer Zielwert wird hier eine korrigierte Wertschöpfung von 
2 Milliarden Franken vorgeschlagen.
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Nr. Indikator Erläuterungen

Daten: Die Produktion von Marktgütern (Produktionswert gemäss Bundesamt 
für Statistik) wird zu den Preisen im Ausland bewertet (Verhältnis der Produzen-
tenpreise im In- und Ausland der OECD). Offizielle Zahlen für die gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen und externen Effekte der Landwirtschaft liegen nicht 
vor. Verwendet werden die Abgrenzungen und Bewertungen in Vision Land-
wirtschaft (2016). Daten 2017.

4 Anteil gezielte 
Einkommens-
stützung

Definition: Anteil der nicht an Leistungen gebundenen Stützung, der an die 
Betriebe mit den tiefsten 25% aller landwirtschaftlichen Arbeitsverdienste geht 
(in Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Die Verfassung verlangt, dass staatliche Auf-
gaben „bedarfsgerecht und wirtschaftlich” erfüllt werden müssen (Art. 43 BV). 
Derjenige Teil der Stützung, der den Charakter von Einkommensstützung und 
nicht von Leistungszahlungen hat (vgl. Indikator 1), sollte daher bedarfsgerecht 
an die Betriebe mit den tiefsten Arbeitsverdiensten gehen. Dies ist heute nicht 
der Fall, weil auch die nicht klar an gemeinwirtschaftliche Leistungen gebun-
dene Stützung zu einem grossen Teil an Flächen und Produktionsmengen ge-
bunden ist.
Zielwert: Die gesamte nicht an Leistungen gebundene Stützung geht an die 
Betriebe, welche die 25% tiefsten Arbeitsverdienste ausweisen.
Daten: An welche Betriebe die nicht an Leistungen gebundene Stützung geht, 
ist bisher nicht untersucht worden. Die aktuelle Schätzung beruht auf folgen-
den Überlegungen: Die Anzahl Arbeitskräfte pro Betrieb ist bei Betrieben mit 
hohen, mittleren und tiefen Arbeitsverdiensten ungefähr gleich hoch (Renner & 
Lips 2017, S. 22). In den 25% Betrieben mit den tiefsten Einkommen arbeiten also 
etwa 25% der Arbeitskräfte. Diese halten (weit) unterdurchschnittliche Flächen 
und Tierzahlen (Renner & Lips 2017, S. 21). Daraus ergibt sich, dass die Betriebe 
unterdurchschnittlich von nicht an Leistungen gebundenen Direktzahlungen und 
weiteren Stützungen profitieren. Der Indikatorwert liegt also unter 25%. Der Indi-
kator sollte zukünftig genauer geschätzt werden. Daten 2012-2014.

5 Erzielbares  
Einkommen 
(Zielerreichung)

Definition: Anteil der ökonomisch leistungsfähigen Betriebe (in allen landwirt-
schaftlichen Lagen), die im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen, 
die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region 
vergleichbar sind (in Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Gemäss Landwirtschaftsgesetz (Art. 5) sollen 
„nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durch-
schnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können, die mit den Einkommen der 
übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind”. 
Zielwert: Alle ökonomisch leistungsfähigen Betriebe (in allen landwirtschaftli-
chen Lagen) können vergleichbare Einkommen erzielen, die mit den Einkommen 
der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind. 
Daten: Es existiert bisher kein offizieller Einkommensvergleich, der (a) auf das 
Einkommenspotenzial (und nicht das Einkommen) der landwirtschaftlichen Be-
triebe Bezug nimmt und (b) beim Lohnvergleich steuerliche und andere Privile-
gien der Landwirtschaft berücksichtigt. Das Einkommenspotenzial wird anhand 
des mittleren Arbeitseinkommens der am besten verdienenden 25% der Betrie-
be in den Regionen (Tal-, Hügel-, Berggebiet) geschätzt. Für die Privilegien wird 
ein Wert von 20% des Einkommens angenommen. 
Auf dieser Grundlage wird das Ziel in allen Regionen erreicht: Talgebiet: 190%, 
Hügelgebiet: 136%, Berggebiet: 123% des Vergleichseinkommens. (Wird das 
Einkommenspotenzial nicht mit dem Mittelwert der bestverdienenden 25% der 
Betriebe, sondern mit dem mittleren Einkommen (Median) der bestverdienenden 
50% gemessen, so sind die entsprechenden Werte: Talgebiet: 131%, Hügelge-
biet: 97%, Berggebiet: 86%.) BWL (2018) und Agroscope, Daten 2015-2017.

6 Versorgungs- 
potenzial in  
Importkrisen

Definition: Anteil der Bevölkerung, der in einer mittelschweren Importkrise aus-
gewogen ernährt werden kann (in Prozent). Eine mittelschwere Importkrise wird 
definiert als unvorhersehbare mehrjährige Krise, in der keine Nahrungs- und Fut-
termittel, aber Energie und weitere Hilfsstoffe importiert werden können. 



27

Nr. Indikator Erläuterungen

Bezug zu gesetzlichen Zielen: Der Bund hat gemäss der Verfassung dafür zu 
sorgen, dass die Landwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versor-
gung der Bevölkerung leistet (Art. 104 BV). Weiter hat er vorsorgliche Massnah-
men für den Fall schwerer Mangellagen aufgrund machtpolitischer oder krie-
gerischer Bedrohungen zu treffen (Art.102 BV und Landesversorgungsgesetz).
Zielwert: Aus den Rechtsgrundlagen wurde bisher kein konkretes Ziel abgeleitet. 
Vorgeschlagen wird hier ein Zielwert von 80%, dies aufgrund der Überlegung, 
dass die Verfassungsartikel 102 und 104 keine absolute Autarkie verlangen. 
Daten: Es existiert keine offizielle Schätzung des Indikators. Berechnungen zu 
den Produktionskapazitäten in Krisen kommen zum Schluss, dass bei optimaler 
Flächennutzung heute nach wie vor die gesamte Wohnbevölkerung der Schweiz 
ausreichend versorgt werden könnte (Vision Landwirtschaft 2015, Zimmermann 
et al. 2017, S. 4). Allerdings hat der Prozess der Produktionsumstellung in diesen 
Berechnungen noch zu wenig Aufmerksamkeit erhalten. Der Indikatorwert ist 
in Zukunft genauer zu schätzen. Daten verschiedener Jahre.

7 Bodenverbrauch 
durch Landwirt-
schaft

Definition: Für landwirtschaftliche Gebäude und ihren Umschwung neu bean-
spruchte Flächen (in Hektaren pro Jahr).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Der Bund schafft die Voraussetzungen für die 
Sicherung der Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion, insbesondere 
des Kulturlandes (Art 104a BV).
Zielwert: Aus den Rechtsgrundlagen wurde bisher kein konkretes Ziel abgelei-
tet. Vorgeschlagen wird hier ein Zielwert von 100 Hektaren pro Jahr, was einem 
Drittel des aktuellen Bodenverbrauchs entspricht.
Daten: Landwirtschaftliche Gebäude und ihr Umschwung (Arealstatistik für 
2004/09 und 2013/18, Kategorien 11 und 12). Relevant ist der Kulturlandver-
brauch brutto (ohne Abzug der Flächen, die von landwirtschaftlichen Gebäuden 
in andere Nutzungen übergehen). Der Netto-Kulturlandverbrauch der Arealsta-
tistik wird deshalb mit dem Quotienten brutto/netto gemäss PVK (2015, S. 16) 
korrigiert. Der Wert für die Schweiz wird anhand der 13 Kantone hochgerech-
net, für welche die Arealstatistik 2013/18 schon vorliegt. Er ist deshalb proviso-
risch. Daten 2004/09 und 2013/18.

8 Nitrat in Grund-
wasser, Ackerbau 
(Zielerreichung)

Definition: Anteil der Messstellen bei Grundwasservorkommen mit Hauptbo-
dennutzung Ackerbau, bei denen der Anforderungswert der Gewässerschutz-
verordnung (GschV) von 25 Milligramm Nitrat pro Liter eingehalten wird (in 
Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Anforderung der GschV (BAFU & BLW 2008, 
S. 105ff.). Der Zielbezug bei der Messung der Zielerreichung ist insofern einge-
schränkt, als nicht genau bekannt ist, wie repräsentativ die gemessenen Grund-
wasservorkommen sind.
Zielwert: Einhaltung der numerischen Anforderungen der GschV bei allen 
Grundwasservorkommen.
Daten: Bundesamt für Umwelt (BAFU). Daten 2013.

9 Pestizide in Grund-
wasser, Ackerbau 
(Zielerreichung)

Definition: Anteil der Messstellen bei Grundwasservorkommen mit Hauptbo-
dennutzung Ackerbau, bei denen die numerischen Anforderungen der Gewäs-
serschutzverordnung (GschV) für Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln einge-
halten werden (in Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Anforderung der GschV (BAFU & BLW 2008, 
S. 125ff.). Der Zielbezug bei der Messung der Zielerreichung ist insofern einge-
schränkt, als nicht genau bekannt ist, wie repräsentativ die gemessenen Grund-
wasservorkommen sind.
Zielwert: Einhaltung der numerischen Anforderungen der GschV bei allen 
Grundwasservorkommen.
Daten: Bundesamt für Umwelt (BAFU). Daten 2013.
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Nr. Indikator Erläuterungen

10 Ammoniak-
emissionen

Definition: Ammoniakemissionen der Landwirtschaft (in 1000 Tonnen Stick-
stoff pro Jahr).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Belastungsgrenzen Luftreinhalteverordnung 
und Critical Loads gemäss UNECE-Konvention (BAFU & BLW 2008, S. 83ff.).
Zielwert: 25‘000 Tonnen /Jahr (BAFU & BLW 2008, S. 90ff.).
Daten: Bundesamt für Umwelt (BAFU). Daten 2014.

11 Treibhausgas-
emissionen

Definition: Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft einschliesslich der 
Kohlenstoffverluste der Böden und der Emissionen aus Mineraldünger und im-
portierten Futtermitteln (in Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Klimastrategie Landwirtschaft (BLW 2011, 
BAFU & BLW 2016, S. 52).
Zielwert: Reduktion um mindestens ein Drittel von 8,9 Millionen Tonnen. 
(1990) auf 5,9 Millionen Tonnen (2050); bei linearem Absenkpfad (BAFU & BLW 
2016, S. 53) beträgt der Zielwert für 2016 7,6 Millionen Tonnen.
Daten: Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Agrarumweltindikatoren). Daten 2016.

12 Problemflächen 
Boden 
(Zielerreichung)

Definition: Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche, auf der die Richtwerte 
der Bodenschutzverordnung eingehalten werden (in Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: BAFU & BLW (2008, S. 145ff.).
Zielwert: Einhaltung der Richtwerte der Bodenschutzverordnung.
Daten: Aufgrund der Datenlage ist nur eine sehr grobe Schätzung möglich. 
Der Richtwert der Bodenschutzverordnung (VBBo) für Schwermetalle wurde 
gemäss der nationalen Bodenbeobachtung (NABO) an 5 von 9 Standorten mit 
Intensivkulturen und an 4 von 33 Standorten mit Ackerbau überschritten (Gub-
ler et al. 2015). Der Richtwert der VBBo betreffend Erosion wurde in einer Studie 
in 7% der untersuchten Acker-Parzellen überschritten (Prasuhn 2012). Für die 
Schätzung wird angenommen, dass die Messstellen repräsentativ sind und dass 
sich die Überschreitungen nicht überschneiden. 
(Für Belastungen durch Bodenverdichtung und durch viele organische Schad-
stoffe wie Pestizide werden Ziele für die Beurteilung der Zielerreichung erst 
erarbeitet; zudem fehlen Ziele für den Bodenverlust durch Kohlenstoffverluste). 
Der Indikator sollte zukünftig genauer geschätzt werden. Daten 2009.

13 Stickstoffeintrag 
in Gewässer

Definition: Stickstoffeintrag aus der Landwirtschaft in Gewässer (Oberflächen-
gewässer und Grundwasser) in 1000 Tonnen Stickstoff pro Jahr.
Bezug zu gesetzlichen Zielen: BAFU & BLW (2008, S. 105ff.).
Zielwert: 24‘500 Tonnen pro Jahr (BAFU & BLW 2008, S. 111ff.).
Daten: Bundesamt für Umwelt (BAFU). Daten 2010.

14 Pestizide in 
Fliessgewässern 
(Zielerreichung)

Definition: Anteil der Gesamtstrecke der Fliessgewässer (65‘000km), auf dem 
die chronischen ÖQK (ökotoxikologische Qualitätskriterien) für Mikroverunreini-
gungen durch Pestizide und Schwermetalle aus der Landwirtschaft eingehalten 
werden () in Prozent.
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Die heutigen numerischen Anforderungen der 
Gewässerschutzverordnung genügen nicht, um die in Gewässern gemessenen 
Konzentrationen von Stoffen in Bezug auf deren schädigende Auswirkungen 
auf Wasserorganismen beurteilen zu können. Der Indikator basiert deshalb auf 
den wirkungsbasierten Einzelstoffanforderungen des Schweizerischen Zentrums 
für angewandte Ökotoxikologie (Oekotoxzentrum). Die chronischen ÖQK sind 
Schwellenwerte, bei deren langfristiger Überschreitung im Gewässer mit nega-
tiven Auswirkungen auf Organismen zu rechnen ist (Braun et al. 2015, S. 15). 
Referenzziel: Einhaltung der ÖQK auf der ganzen Fliessgewässerstrecke.
Daten: Modellbasierte Abschätzung für das Schweizer Gewässernetz (Braun et 
al. 2015, S. 62). Die ÖQK schliessen zwar auch einige nichtlandwirtschaftliche 
Stoffe ein. Bezogen auf die Strecke des Gewässernetzes sind diese Überschrei-
tungen aber gering. Einzelne Pestizide überschreiten ihr ÖQK dagegen auf bis 
zu 20 Prozent der Fliessgewässerstrecke. Von 78 Stoffen, welche die ÖQK auf 
über 100 km überschreiten, sind 60 Pestizide und 8 Metalle (Braun et al., S. 
64ff.). Daten 2012.
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15 Biodiversitäts-
förderflächen 
(Zielerreichung)

Definition: Anteil der Regionen (OPAL-Hauptregionen mit je mehreren land-
wirtschaftlichen Zonen) in denen die Biodiversitätsförderflächen (BFF) der 
Qualitätsstufe QII plus die BFF-Typen Ackerland die Soll-Anteile gemäss OPAL-
Bericht (Walter et al. 2013) erreichen (in Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Die BFF der Qualitätsstufe QII gemäss DZV 
zuzüglich der BFF-Typen Ackerland entsprechen nicht genau, aber weitgehend, 
den „BFF mit UZL-Qualität” (Operationalisierte Ziele im OPAL-Bericht, Walter et 
al. 2013) und werden als Näherung verwendet. 
Zielwert: Erreichen der Flächenziele gemäss OPAL-Bericht in allen 35 Regionen 
(5 OPAL-Hauptregionen mit je 7 Zonen).
Daten: Walter et al. (2013) und BLW (2017). Die Ziele werden in drei von sieben 
Zonen erreicht (den Bergzonen II und IV und Sömmerungsgebiet). Daraus ergibt 
sich ein Erreichen der Flächenziele in 15 von 35 Regionen. Der Indikator kann 
mittelfristig durch einen neuen Indikator abgelöst werden, der die Entwicklung 
in den Regionen im Rahmen des neuen Monitoringprogramms ALL-EMA misst, 
wobei Kontinuität bei Ist- und Soll-Zustand durch zeitlich überlappende Daten-
reihen zu gewährleisten ist. Daten 2016.

16 Brutvogelbestän-
de (1990=100)

Definition: Swiss Bird Index der UZL-Ziel- und Leitarten. Im Index ist die Entwick-
lung von 46 typischen Brutvogelarten dargestellt, die als Ziel- und Leitarten gemäss 
dem Bericht „Umweltziele Landwirtschaft” gelten (BAFU & BLW 2008, S. 173f.).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: BAFU & BLW (2008, S. 23ff.): „Die Land-
wirtschaft sichert und fördert die einheimischen, schwerpunktmässig auf der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche vorkommenden oder von der landwirt-
schaftlichen Nutzung abhängigen Arten (nach BAFU & BLW 2008, Anhang 1) 
und Lebensräume (nach BAFU & BLW 2008, Anhang 2) in ihrem natürlichen 
Verbreitungsgebiet” (BAFU & BLW 2008, S. 30). Für die Brutvogelbestände sind 
bessere Daten verfügbar als für die Bestände anderer Artengruppen.
Zielwert: Aus den Rechtsgrundlagen wurde bisher kein konkretes Ziel abge-
leitet. Vorgeschlagen wird hier ein Zielwert von 100 (Wert des Jahres 1990). 
Dieser Zielwert ergibt sich aus der Natur- und Heimatschutzverordnung vom Ja-
nuar 1991: „Der Schutz der einheimischen Pflanzen und Tiere soll wenn möglich 
durch angepasste land- und forstwirtschaftliche Nutzung ihrer Lebensräume 
(Biotope) erreicht werden”.
Daten: Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Agrarumweltindikatoren). Daten 
2015/17.

17 Stickstoffeintrag 
in naturnahen 
Flächen 
(Zielerreichung)

Definition: Flächenanteil der naturnahen terrestrischen Ökosysteme (Wälder, 
Moore, Trockenwiesen und -weiden, unproduktive Flächen), auf dem der Stick-
stoffeintrag aus der Luft unter dem kritischen Wert (Critical Load) für Stickstoff 
gemäss UNECE-Konvention liegt  (in Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Critical Loads gemäss UNECE-Konvention 
(BAFU & BLW 2016).
Zielwert: Critical Loads werden auf keinen Flächen überschritten.
Daten: Bundesamt für Umwelt (BAFU) / Rihm & Achermann (2016, S. 62). Da-
ten 2010.

18 Waldzunahme Definition: Zunahme der Waldfläche (in Hektaren pro Jahr).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: „Erhalt, Förderung und Weiterentwicklung 
vielfältiger Kulturlandschaften […] über (1.) Offenhaltung durch angepasste Be-
wirtschaftung” (BAFU & BLW 2008, S. 54).
Zielwert: Aus den Rechtsgrundlagen wurde bisher kein konkretes Ziel abgelei-
tet. Vorgeschlagen wird hier ein Zielwert von 500 Hektaren pro Jahr, was etwa 
einer Halbierung der Waldzunahme entspricht.
Daten: Bundesamt für Statistik (BFS), Zunahme der bestockten Flächen gemäss 
Arealstatistik 1992/97 bis 2004/09 (2013/18 wurde nicht berücksichtigt, da die 
Daten für GR, TI, VS noch ausstehen). Daten 1992/97 und 2004/09.
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19 Landschafts- 
zustand 
(1997=100)

Definition: Index, berechnet aus dem Saldo der die Landschaft bereichernden 
Nutzungen (Flächen Feldobst, Feldgehölze, Hecken, aufgelöster Wald auf Land-
wirtschaftsflächen) und der die Landschaft eher beeinträchtigenden Nutzungen 
(Flächen der landwirtschaftlichen Gebäude* mit ihrem Umschwung, Obstanla-
gen, Gartenbauflächen inkl. Treibhäuser). Als Näherung für die von den erfass-
ten Nutzungen geprägte Landschaftsfläche wird der berechnete Flächensaldo 
mit dem Faktor 10 multipliziert. (*Annahme, dass neue Gebäude ab 1997 die 
Landschaft eher beeinträchtigen, vgl. Zielwert).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: „Erhalt, Förderung und Weiterentwicklung 
vielfältiger Kulturlandschaften […] über (3.) Erhaltung, Förderung und Weiter-
entwicklung ihrer […] Elemente” (BAFU & BLW 2008, S. 54).
Zielwert: Aus den Rechtsgrundlagen wurde bisher kein konkretes Ziel abgelei-
tet. Als Ziel vorgeschlagen wird der Wert von 1997 (Index=100). Das Referenz-
jahr bezieht sich auf den Auftrag des Bundesrats im Jahr 1997 zur Umsetzung 
des Landschaftskonzepts Schweiz (vgl. BAFU & BLW 2008, S. 56).
Daten: Arealstatistik mit 72 Kategorien für 1992/97, 2004/09 und 2013/18: Ka-
tegorien 11, 12, 37, 38, 40, 55, 58 und 59. Der Zustand 1997 wird mit den Da-
ten der Arealstatistik 1992/97 geschätzt. Der Wert für die Schweiz wird anhand 
der 13 Kantone hochgerechnet, für welche die Arealstatistik 2013/18 schon 
vorliegt. Er ist provisorisch. Daten 2004/09 und 2013/18.

20 Beteiligung RAUS 
(Tierkategorie  
mit tiefster  
Beteiligung)

Definition: Tiefste Beteiligung am Programm „Regelmässiger Auslauf im Frei-
en” (RAUS) unter den wichtigsten Tierkategorien (Rinder, Pferde, Ziegen, Scha-
fe, Schweine, Nutzgeflügel) in Prozent (inkl. Betriebe ohne Direktzahlungen, 
gewichtet nach GVE). Der Indikator bildet den Wert für diejenige Tierkategorie 
mit der geringsten prozentualen Beteiligung am Programm RAUS ab.
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Gemäss Verfassungsartikel fördert der Bund 
Produktionsformen, die besonders tierfreundlich sind. Weiter sorgt der Bund 
gemäss dem Landwirtschaftsgesetz dafür, dass die Landwirtschaft einen we-
sentlichen Beitrag zum Tierwohl leistet. Die Bestimmungen, die sich nicht auf 
bestimmte Tierkategorien beziehen und keine quantitativen Vorgaben machen, 
legen nahe, dass für alle Tierkategorien attraktive Anreize gesetzt werden 
sollen. Der Indikator „tiefste Beteiligung” kann dem besser Rechnung tragen 
als die durchschnittliche Beteiligung über alle Tierkategorien. Bei RAUS ist der 
Handlungsbedarf aus dieser Sicht grösser als bei BTS. Seine volle Aussagekraft 
erhält der Indikator mit der zusätzlichen Information zum Vollzug (Indikator 
„Kontrollen von BTS und RAUS ohne Beanstandung”).
Zielwert: Aus den Rechtsgrundlagen wurde bisher kein konkretes Ziel abgelei-
tet. Vorgeschlagen wird hier ein Zielwert von 50%. Dies berücksichtigt, dass der 
Bund tierfreundliche Produktionsformen bei allen Tierkategorien fördern soll, 
aber keine quantitativen Vorgaben macht.
Daten: Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Agrarbericht 2017 und Datenbank 
AGIS, September 2018). Mit 34% ist die Beteiligung bei der Kategorie Nutzge-
flügel am tiefsten. Daten 2017.

21 Kontrollen von 
BTS und RAUS 
ohne Beanstan-
dung

Definition: Anteil Betriebe ohne Beanstandung bei unangekündigten Kontrol-
len der Programme „Besonders tierfreundliche Stallhaltung” BTS und „Regel-
mässiger Auslauf im Freien” RAUS (in Prozent).
Bezug zu gesetzlichen Zielen: Gemäss Verfassungsartikel fördert der 
Bund Produktionsformen, die besonders tierfreundlich sind. Kontrolliert 
wird die Einhaltung der betreffenden Bestimmungen der Direktzahlungs-
verordnung (DZV).
Zielwert: Alle Kontrollen ohne Beanstandung.
Daten: Daten BLW. Daten 2017, Stand Oktober 2018 (Daten für einzelne Kan-
tone noch ausstehend).





Folgende Organisationen unterstützen die Herausgabe 

und Weiterentwicklung der vorliegenden Indikatoren 

für eine umfassende und transparente Beurteilung der 

Schweizer Agrarpolitik.

Les organisations indiquées ci-après soutiennent l’édition 

et le développement des indicateurs présentés afin de 

permettre une appréciation complète et transparente de 

la politique agricole.

Le seguenti organizzazioni hanno sostenuto la pubblica-

zione e lo sviluppo dei presenti indicatori per una valuta-

zione completa e trasparente della politica agricola.

Der Schweizer Tierschutz STS, Mutterkuh Schweiz 
und KAGfreiland begrüssen es sehr, dass die Wirkung 
der Agrarpolitik auch im Bereich Tierwohl mit Indikato-
ren gemessen wird. Sie bringen ihr Fachwissen ein und 
sind bestrebt, zusammen mit Vision Landwirtschaft die 
betreffenden Indikatoren weiterzuentwickeln, damit de-
ren Aussagekraft für das Tierwohl und die Tiergesund heit 
noch verbessert werden kann.


